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Reglement für die Weiterbildungs-
studiengänge in Hepatologie  

 

 

 

 

 

17. Mai 2017 Die Medizinische Fakultät der Universität Bern 

 gestützt auf Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 29a des Ge-
setzes über die Universität vom 5. September 1996 (Universitätsge-
setz, UniG), auf die Artikel 4, 43 und 77 bis 80 des Statuts der Uni-
versität Bern vom 7. Juni 2011(Universitätsstatut, UniSt) sowie ge-
stützt auf das Reglement für die Weiterbildung an der Universität 
Bern vom 10. Dezember 2013 (Weiterbildungsreglement, WBR),  

 nach Anhörung der Weiterbildungskommission der Universität Bern,  

 beschliesst: 

 1. Allgemeines 

Gegenstand Art. 1  Dieses Reglement regelt die Studiengänge in Hepatologie, 
die von der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, 
Bereich Hepatologie, der Universität Bern angeboten werden. Es 
führt zur Erteilung der Abschlüsse „Certificate of Advanced Studies 
in Hepatology, Universität Bern (CAS HEP Unibe)“ sowie „Diploma 
of Advanced Studies in Hepatology, Universität Bern (DAS HEP 
Unibe)“. 

Trägerschaft Art. 2  Die Studiengänge werden von der Universitätsklinik für Vis-
zerale Chirurgie und Medizin, Bereich Hepatologie, getragen. Diese 
setzt die Programmleitung ein, welche für alle Aufgaben zuständig 
ist, die das vorliegende Reglement nicht ausdrücklich der Träger-
schaft vorbehält. Die Programmleitung ist verantwortlich für die 
Durchführung der Studiengänge. 

Zusammenarbeit Art. 3  Eine Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstitutionen und 
weiteren Kooperationspartnern im In- und Ausland ist möglich. Vor-
behalten bleiben von der Universitätsleitung abzuschliessende Ko-
operationsvereinbarungen. 

 2. Studiengang   

Adressatinnen  
und Adressaten 

Art. 4  Die Studiengänge richten sich an Ärztinnen und Ärzte sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich spezifisches 
Wissen in Hepatologie aneignen wollen. 
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Ziele Art. 5  1 CAS-Studiengang: Ziel ist es, die Komplexität der verschie-
denen Aspekte der Hepatologie mit ihrem theoretischen Hintergrund 
und praktischen Beispielen zu vermitteln. 
2 DAS-Studiengang: Ziel ist es, die wichtigsten Aspekte der Hepato-
logie mit ihrem theoretischen Hintergrund in grosser Breite zu ver-
mitteln und mit den Teilnehmenden die Umsetzung in die Praxis ein-
gehend zu behandeln. 

Umfang, Struktur  
und Inhalt 

Art. 6  1 CAS-Studiengang: Der Studiengang umfasst mindestens 15 
ECTS-Punkte. Er besteht aus 5 obligatorischen Modulen inklusive 
Leistungskontrollen am Ende von jedem Modul. Die Module umfas-
sen die folgenden Schwerpunkte: General Hepatology (Modul 1), 
Drugs and Liver metabolism (Modul 2), Fibrosis, Cirrhosis and Vas-
cular Liver Diseases (Modul 3), Advanced Liver Disease (Modul 4), 
Liver Transplantation and Liver Cancer (Modul 5). 
2 DAS-Studiengang: Der Studiengang umfasst mindestens 35 ECTS-
Punkte. Er setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 

a erfolgreich absolvierter CAS-Studiengang (mindestens 15 
ECTS-Punkte), 

b zusätzliche Einzelveranstaltungen (Vorlesungen, Workshops, 
Symposia, Retreats etc.) im Bereich der Hepatologie, die indivi-
duell vereinbart werden (mindestens 10 ECTS-Punkte), 

c DAS-Arbeit in Form einer wissenschaftlichen Arbeit, die den An-
forderungen an einen Artikel in einer Peer-Review-Zeitschrift ge-
nügt (mindestens 10 ECTS Punkte). 

Studienplan Art. 7  Die konkrete Ausgestaltung der Studiengänge regelt der Stu-
dienplan. Dieser wird von der Programmleitung erlassen und von 
der Fakultät genehmigt. 

Lehrkörper Art. 8  Für die Durchführung der Studiengänge können neben Do-
zierenden der Universität Bern auch Dozierende anderer Hochschu-
len des In- und Auslandes sowie ausseruniversitäre Fachleute bei-
gezogen werden. 

Didaktische Prinzipien Art. 9  1 Die Studiengänge bedienen sich unterschiedlicher Lehrme-
thoden, um den Lern- und Wissenstransfer optimal zu unterstützen 
und eine lebendige Lernkultur sicherzustellen. 
2 Neben der Vermittlung von theorie- und praxisorientiertem Wissen 
und Können bieten die Veranstaltungen Raum für Reflexion und Dis-
kussion. Die Veranstaltungen berücksichtigen in Inhalt und Form die 
Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden. Ihr fachliches Wis-
sen und ihre Erfahrung als Fachleute fliessen in den Lehr- und den 
Lernprozess ein. 

Qualitätssicherung  
und Reporting  

Art. 10  Die Studiengänge werden durch systematische Rückmelde-
verfahren und Auswertungen begleitet. Die Ergebnisse der Evaluati-
onen werden bei der fortlaufenden Planung und Entwicklung sowie 
bei der Verpflichtung der Lehrenden berücksichtigt. 
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3. Zulassung 

Zulassungsbedingungen Art. 11  1 CAS-Studiengang: Vorausgesetzt wird der Abschluss ei-
nes Medizin- oder naturwissenschaftlichen Studiums an einer 
Schweizer oder einer ausländischen Universität. 
2 DAS-Studiengang: Vorausgesetzt wird zusätzlich zu den in Abs. 1 
genannten Voraussetzungen der erfolgreiche Abschluss des CAS-
Studiengangs. 
3 Ausnahmen bezüglich der Zulassungsvoraussetzungen können 
von der Programmleitung „sur Dossier“ genehmigt werden. 
4 Über die Zulassung zu den Studiengängen entscheidet die Pro-
grammleitung. Es besteht kein Anspruch auf Zulassung. 

Status Art. 12  Die in den CAS- bzw. DAS-Studiengängen eingeschriebe-
nen Studierenden werden als CAS- bzw. DAS-Studierende regis-
triert. 

Teilnehmendenzahl Art. 13  1 Ein Studiengang wird durchgeführt, wenn aufgrund der 
eingegangenen Anmeldungen die Finanzierung gewährleistet ist. 
2 Die Programmleitung kann die Zahl der Teilnehmenden beschrän-
ken. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren Plätze, 
so legt die Programmleitung Selektionskriterien fest und entscheidet 
über die Aufnahme. 

 4. Anforderungen, Leistungskontrollen und Abschluss 

Obligatorische Teil-
nahme 

Art. 14  1 Die Teilnahme an den Veranstaltungen gemäss Studien-
plan und das Absolvieren der Leistungskontrollen sind grundsätzlich 
für alle Teilnehmenden des jeweiligen Studiengangs obligatorisch. 
Über Ausnahmen entscheidet die Programmleitung. 
2 Die Veranstaltungen eines Studiengangs müssen insgesamt mit ei-
ner Präsenzzeit von mindestens 90 % absolviert worden sein. Dar-
über hinausgehende Absenzen von den Präsenzveranstaltungen 
müssen in Absprache mit der Studienleitung auf eigene Kosten 
kompensiert werden. 
3 Vor- und Nachbereitungsaufträge gelten als Kursbestandteile. 

Leistungskontrollen Art. 15  1 In den Leistungskontrollen wird nachgewiesen, dass die 
Kompetenzziele eines Studienganges gemäss Studienplan erreicht 
worden sind. 
2 CAS-Studiengang: Am Ende jeden Moduls wird eine mündliche oder 
schriftliche Leistungskontrolle durchgeführt. Für die Umsetzung der 
Lehrinhalte in das Praxisumfeld besteht die Möglichkeit, eine Projekt-
arbeit im Umfang von 1.5 ECTS-Punkten zu verfassen. Die Projekt-
arbeit ist kein obligatorischer Bestandteil des CAS-Studiengangs. 
Der Betreuungsaufwand für die Projektarbeit wird den Teilnehmen-
den in Form einer Pauschale in Rechnung gestellt. Die Programm-
leitung legt deren Höhe fest. 
3 DAS-Studiengang: Die Leistungskontrollen bestehen aus der DAS-Ar-
beit und der DAS-Prüfung. Die DAS-Arbeit erfolgt in Form einer wissen-
schaftlichen Arbeit, in der die Teilnehmenden Forschungsresultate, 
die aus dem eigenen Arbeitsbereich stammen oder mit diesem zu-
sammenhängen, präsentieren. Der Aufwand für die Bearbeitung 
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entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten (250–300 Stunden). Die 
Arbeit muss den Anforderungen eines Artikels für eine Peer-Re-
view-Zeitschrift genügen. Eine Publikation ist anzustreben. Die 
DAS-Prüfung besteht aus der Präsentation der DAS-Arbeit sowie 
der Diskussion von damit verbundenen wissenschaftlichen und pra-
xisrelevanten Fragestellungen. 
4 Die Teilnehmenden werden durch die Studienleitung über die Be-
wertung ihrer Leistungskontrollen schriftlich informiert. 
5 Die konkrete Ausgestaltung der Leistungskontrollen wird in den 
Studienplänen sowie in Weisungen geregelt. 
6 Wird das Ergebnis einer Leistungskontrolle durch Täuschung, na-
mentlich durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, beeinflusst 
oder zu beeinflussen versucht, so gilt die Leistungskontrolle als 
nicht bestanden. Dasselbe gilt für den Fall, dass eine Arbeit nicht 
selbstständig verfasst und dass andere als die angegebenen Quel-
len benutzt wurden. Weitergehende Massnahmen wie der Aus-
schluss aus dem Studiengang oder der Entzug des Abschlusses 
bzw. des Titels bleiben vorbehalten. 
7 Schriftliche Abschlussarbeiten müssen am Schluss die nachste-
hende datierte und unterschriebene Erklärung enthalten: „Ich er-
kläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, 
die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, 
habe ich als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass andern-
falls die Arbeit als nicht erfüllt bzw. mit Note 1 bewertet wird und 
dass die Universitätsleitung zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit 
verliehenen Abschlusses berechtigt ist. Für die Zwecke der Begut-
achtung und der Überprüfung der Einhaltung der Selbstständigkeits-
erklärung bzw. der Reglemente betreffend Plagiate erteile ich der 
Universität Bern das Recht, die dazu erforderlichen Personendaten 
zu bearbeiten und Nutzungshandlungen vorzunehmen, insbeson-
dere die schriftliche Arbeit zu vervielfältigen und dauerhaft in einer 
Datenbank zu speichern sowie diese zur Überprüfung von Arbeiten 
Dritter zu verwenden oder hierzu zur Verfügung zu stellen.“ 

Leistungsbewertungen Art 16  1 Genügende Leistungen werden nach der folgenden No-
tenskala bewertet: 

4 ausreichend 

4.5 befriedigend 

5 gut 

5.5 sehr gut 

6 ausgezeichnet 
2 Ungenügende Leistungen werden nach der folgenden Notenskala 
bewertet: 3.5; 3; 2.5; 2; 1.5; 1. 
3 Die Gesamtnoten werden wie folgt gerundet: 

5.75 bis 6.00 Note 6 

5.25 bis < 5.75 Note 5.5 

4.75 bis < 5.25 Note 5 

4.25 bis < 4.75 Note 4.5 
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4.00 bis < 4.25 Note 4 

3.25 bis < 4.00 Note 3.5 

2.75 bis < 3.25 Note 3 

2.25 bis < 2.75 Note 2.5 

1.75 bis < 2.25 Note 2 

1.25 bis < 1.75 Note 1.5 

1.00 bis < 1.25 Note 1 
4 Die Leistungskontrollen werden durch Mitglieder des Lehrkörpers 
der Studiengänge oder andere von der Programmleitung bezeich-
nete Personen bewertet. Die Programmleitung übt die Oberaufsicht 
über die Leistungskontrollen aus. 
5 Ungenügende Leistungskontrollen können einmalig wiederholt 
werden. Die Termine werden von der Studienleitung festgelegt. 
6 Die Abschlussnote für den CAS-Studiengang wird aus dem nach 
ECTS-Punkten gewichteten Mittel der Noten der Leistungskontrollen 
zu den Modulen 1 bis 5 gebildet. 
7 Die Abschlussnote für den DAS-Studiengang setzt sich aus den je-
weils ungerundeten Noten wie folgt zusammen:  

a 50 % CAS-Abschlussnote 

b 37.5 % Note der DAS-Arbeit 

c 12.5 % Note der DAS-Prüfung 

Regelstudienzeit und 
Studienzeitbeschrän-
kung 

Art. 17  Die Regelstudienzeit für den CAS-Studiengang beträgt ein 
Jahr. Die maximale Studienzeit beträgt zwei Jahre. Für die Erwei-
terung des CAS zum DAS müssen die zusätzlichen Elemente des 
DAS-Studiengangs innert drei Jahren nach der letzten Leistungs-
kontrolle des CAS-Studiengangs abgeschlossen werden. Die Pro-
grammleitung kann auf begründetes Gesuch hin Ausnahmen bewilli-
gen. Wer ohne Bewilligung die maximale Studienzeit überschreitet, 
kann vom Studiengang ausgeschlossen werden. 

Abschlüsse Art. 18  1 Folgende Abschlüsse können verliehen werden: 

a „Certificate of Advanced Studies in Hepatology, Universität Bern 
(CAS HEP Unibe)“  

b „Diploma of Advanced Studies in Hepatology, Universität Bern 
(DAS HEP Unibe)“ 

Die Abschlüsse werden von der Medizinischen Fakultät ausgestellt 
und von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet. 
2 Ein Abschluss wird erteilt werden, wenn  

a alle Veranstaltungen des Studienganges besucht wurden, 

b die Leistungskontrollen bestanden wurden sowie  

c alle finanziellen Verpflichtungen erfüllt sind. 
3 Die DAS-Diplomierten haben das CAS-Zertifikat vor Ausstellung 
des Abschlusses zurückzugeben, da diese Abschlüsse Bestandteil 
des nächst höheren Abschlusses sind. 
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4 Ein Diploma Supplement gibt Aufschluss über Zugangsvorausset-
zungen, Ziele, Inhalt und Umfang des Studienganges. 
5 Der CAS- bzw. DAS-Abschluss allein berechtigt nicht zur Zulas-
sung zu den ordentlichen Studien oder zum Doktorat an der Univer-
sität Bern. 
6 Teilnehmende, die einen Studiengang nicht bestanden haben, er-
halten eine Teilnahmebestätigung über die absolvierten Kursteile. 
ECTS-Punkte können nur bei bestandenen Leistungskontrollen be-
scheinigt werden. 

 5. Finanzierung und Kursgelder 

Finanzierung Art. 19  1 Die Studiengänge finanzieren sich aus den Kursgeldern. 
Hinzu kommen gegebenenfalls Beiträge Dritter. 
2 Die Einnahmen aus den Kursgeldern unterliegen der Weiterbil-
dungsoverheadabgabe der Universität Bern. 

Festsetzung und Fällig-
keit der Kursgelder, 
Rückzug der Anmeldung 
und Kostenfolge 

Art. 20  1 Die Kursgelder sind kostendeckend und marktgerecht und 
enthalten sämtliche Anmeldungsgebühren und Gebühren für die ob-
ligatorischen Leistungskontrollen. Der Betreuungsaufwand für die 
fakultative CAS-Projektarbeit wird den Teilnehmenden in Form einer 
von der Programmleitung festzusetzenden Pauschale zusätzlich in 
Rechnung gestellt. Muss eine Leistungskontrolle wiederholt werden, 
fallen die entsprechenden Gebühren zusätzlich an. Die Programm-
leitung bestimmt über Ausnahmen. 

Die Programmleitung setzt die Kursgelder der einzelnen Studien-
gänge in folgendem Rahmen fest: 

a CAS: CHF 5'000.– bis CHF 10'000.– 

b DAS: CHF 8'000.– bis CHF 15'000.– 
2 Die Kursgelder werden nach Anmeldeschluss in Rechnung ge-
stellt. Die Programmleitung bestimmt, ob die Kursgelder gesamthaft 
oder in Raten zu bezahlen sind. Sämtliche finanziellen Verpflichtun-
gen müssen vor Erteilung des Abschlusses beglichen sein. 
3 Ein Rückzug der Anmeldung vor dem Anmeldeschluss des Studi-
enganges ist ohne Kostenfolge möglich. Bei einer Abmeldung nach 
Anmeldeschluss werden die Kursgelder für den gesamten Studien-
gang in voller Höhe in Rechnung gestellt. Wenn für die abgemeldete 
Person ein Ersatz gefunden werden kann, werden einzig Bearbei-
tungskosten von CHF 200.– in Rechnung gestellt. Werden Teile o-
der der ganze Studiengang nicht besucht, besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung oder Erlass der Kursgelder. Der Abschluss einer 
Annullationskostenversicherung ist den einzelnen Teilnehmenden 
überlassen. 

 6. Organisation 

Programmleitung Art. 21  1 Die Programmleitung übt die wissenschaftliche, finanzielle 
und organisatorische Leitung für die Vorbereitung, Durchführung, 
Auswertung und Weiterentwicklung des Studienganges aus. 
2 Im Einzelnen sind der Programmleitung die folgenden Aufgaben 
übertragen: 
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a Erlass der Studienpläne, Genehmigung der Studienprogramme 
und Bestimmung der Dozierenden sowie Entscheid über die 
Weiterentwicklung des Programms, 

b Erlass der Ausführungsbestimmungen zu diesem Reglement, 

c Genehmigung des Budgets und Festsetzung der Kursgelder,  

d Entscheid über die Zulassung zu den Studiengängen, 

e Genehmigung der Projektskizzen, Bestimmung der Betreuerin-
nen und Betreuer der Projekt- und der DAS-Arbeiten sowie Ent-
scheid über die Annahme der Projekt- und der DAS-Arbeiten, 

f Bezeichnung der Examinatorinnen und Examinatoren für die 
Diplomprüfungen, 

g Beaufsichtigung der Leistungskontrollen, 

h Entscheid über die Verleihung der Abschlüsse, 

i Beaufsichtigung der Qualitätssicherung, insbesondere der Eva-
luation der Studiengänge, 

j Entscheid über die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, 
vorbehältlich von der Universitätsleitung zu unterzeichnende Ko-
operationsvereinbarungen, 

k Bestimmung der Studienleiterin oder des Studienleiters. 
3 Die Programmleitung setzt sich zusammen aus mindestens drei 
Mitgliedern der Medizinischen Fakultät. Diese Mitglieder sind stimm-
berechtigt. Die Studienleiterin bzw. der Studienleiter ist stimmbe-
rechtigtes Mitglied der Programmleitung. Die Programmleitung kann 
weitere Mitglieder mit beratender Funktion und Antragsrecht aufneh-
men. 
4 Die Programmleitung wählt ihre Vorsitzende bzw. ihren Vorsitzen-
den aus den Programmleitungsmitgliedern und konstituiert sich an-
sonsten selber. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei ihrer 
Mitglieder anwesend sind und fällt ihre Entschlüsse mit einfachem 
Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit fällt die o-
der der Vorsitzende den Stichentscheid. Eine Vertretung von Mit-
gliedern der Programmleitung in Sitzungen ist grundsätzlich mög-
lich, ebenso Entscheidfindung auf dem Korrespondenzweg. 

Studienleitung Art. 22  1 Die Studienleiterin oder der Studienleiter wird von der Pro-
grammleitung bestimmt. 
2 Die Studienleiterin oder der Studienleiter ist verantwortlich für die 
operative Leitung des Programms mit folgenden Aufgaben: 

a Organisation und Durchführung der Veranstaltungen und Leis-
tungskontrollen,  

b Verpflichtung der Dozierenden für die einzelnen Kurse und Ver-
anstaltungen, 

c Rechnungsführung, Budgeterstellung und -überwachung, 

d Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Beziehungspflege, 

e Beratung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

f Entscheid in Absprache mit den Teilnehmenden über die zu be-
suchenden zusätzlichen Einzelveranstaltungen im Rahmen des 
DAS-Studienganges, 
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